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Gegenüberstellung der geänderten Klauseln 
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ALLGEMEINER TEIL 

I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KUNDE UND KREDITINSTITUT 

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

ALLGEMEINER TEIL 

I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KUNDE UND KREDITINSTITUT 

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

2. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Rahmenverträge für 

Zahlungsdienste  

Z 2.  

(1) Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Dabei werden die vom 
Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen und die vorgeschlagenen Änderungen in einer 
Gegenüberstellung dieser Bestimmungen dargestellt. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das 
Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Außerdem wird das Kreditinstitut 
eine Gegenüberstellung über die von der Änderung der AGB betroffenen Bestimmungen sowie 
die vollständige Fassung der neuen AGB auf seiner Internetseite zur Verfügung stellen. Auch 
darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot ist 
einem Kunden, der Verbraucher ist, mitzuteilen. Gegenüber einem Unternehmer ist es 
ausreichend, das Änderungsangebot auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise zum 
Abruf bereit zu halten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) […] 
(3) […] 
(4) […] 

2. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Rahmenverträge für 

Zahlungsdienste  

Z 2.  

(1) Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens wie nachstehend geregelt angeboten. Dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen der AGB und die dazu 
vorgeschlagenen Änderungen in einer Gegenüberstellung dieser Bestimmungen (im Folgenden 
„Gegenüberstellung“) dargestellt. Das Kreditinstitut wird die Gegenüberstellung sowie die 
vollständige Fassung der neuen AGB auf seiner Internetseite veröffentlichen. Darauf wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.  
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der angebotenen Änderungen kein Widerspruch des Kunden 
einlangt. Auch Ddarauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. 
Außerdem wird das Kreditinstitut eine Gegenüberstellung über die von der Änderung der AGB 
betroffenen Bestimmungen sowie die vollständige Fassung der neuen AGB auf seiner 
Internetseite zur Verfügung stellen. Auch darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot 
hinweisen. Das Änderungsangebot ist einem Kunden, der Verbraucher ist, mitzuteilen. Das 
Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem Kunden, der Verbraucher ist, 
zugestellt. Die Zustellung erfolgt 
• in das Schließfach des vom Kunden mit dem Kreditinstitut vereinbarten Internetbanking (im 

Folgenden „hypo@online Mailbox“). Das Kreditinstitut wird den Kunden über diese  
Zustellung in die hypo@online Mailbox gesondert per Post oder – wenn mit dem Kunden 
vereinbart – per E-Mail an die vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse informieren; 
oder 

• per E-Mail, wenn die Kommunikation per E-Mail zwischen Kunde und Kreditinstitut 
vereinbart wurde; oder  

• per Post. 
Ab Zustellung – auch in die hypo@online Mailbox – können das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung durch das Kreditinstitut nicht mehr abgeändert werden. Erfolgt die Zustellung 
per E-Mail oder in die hypo@online Mailbox kann der Kunde das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch ausdrucken. Das Änderungsangebot 
samt Gegenüberstellung und im Falle der Zustellung in die hypo@online Mailbox, auch die 
Information darüber, haben dem Kunden, der Verbraucher ist, jedenfalls spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das Änderungsangebot ohne 
Gegenüberstellung spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen in die hypo@online Mailbox zuzustellen oder auf eine mit dem 
Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
(2) […] 
(3) […] 
(4) […] 

B. Abgabe von Erklärungen 

3. Erklärungen des Kreditinstituts  

Z 5.  

(1) […]  
(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem Kunden mitzuteilen oder 
zugänglich zu machen hat, erhält der Kunde auf Papier (insbesondere mittels Kontoauszug). 

 

 

 

 

 

 

 

B. Abgabe von Erklärungen  

3. Erklärungen des Kreditinstituts  

Z 5.  

(1) […]  
(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem Kunden mitzuteilen oder 
zugänglich zu machen hat, erhält der Kunde auf Papier (insbesondere mittelsdafür kann sich das 
Kreditinstitut auch eines Kontoauszugs bedienen) oder auf dauerhaftem Datenträger (zB als PDF 
per E-Mail oder in die hypo@online Mailbox mit gesonderter Information über diese Zustellung 
per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – per E-Mail an die vom Kunden 
bekanntgegebene E-Mail-Adresse). Erklärungen und Informationen, die lediglich zugänglich zu 
machen sind, werden dem Kunden vom Kreditinstitut auf die im Rahmenvertrag für 
Kontoauszüge vereinbarte Weise (zB Internetbanking, Kontoauszugsdrucker) zum Abruf 
bereitgehalten. 
(3) Unabhängig von Absatz (2) wird das Kreditinstitut dem Kunden, der Verbraucher ist, die bei 
Zahlungskonten gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontogesetz jährlich oder bei Beendigung des 
Rahmenvertrages zu erstellende Entgeltaufstellung (Entgelte, Soll- und Habenzinsen) auf 
Verlangen in Papierform mitteilen. 
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D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 

1. Informationspflichten  

Z 7.  

(1) […]  
(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 (1) bis (4), 28 (1), 31 und 32 

Zahlungsdienstegesetz vorgesehenen Informationsverpflichtungen nicht. 

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 

1. Informationspflichten  

Z 7.  

(1) […]  
(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 (1) bis (4), 28 (1), 31 und 32 

Zahlungsdienstegesetz §§ 32 – 54 Zahlungsdienstegesetz 2018 vorgesehenen Informations-

verpflichtungen nicht. 

2. Ausführung von Aufträgen 

Z 9.  

Über Z.8 hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zahlungsdienste innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) in Euro oder einer anderen Währung eines EWR-Vertragsstaates 
gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unternehmern) für die ordnungsgemäße 
Ausführung der Überweisung bis zum Eingang beim Zahlungsdienstleister des Empfängers (Z 40a 
dieser Bedingungen). 

2. Ausführung von Aufträgen 

Z 9.  

(1) Über Z.8 hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zahlungsdienste Zahlungsvorgänge 
innerhalb der Europäischen Uniondes Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) in Euro oder einer 
anderen Währung eines EWR-Vertragsstaates gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber 
Unternehmern) für die ordnungsgemäße Ausführung der Überweisung bis zum Eingang beim 
Zahlungsdienstleister des Empfängers (Z 40a dieser Bedingungen). 

• wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler direkt ausgelöst wird, für die ordnungsgemäße 
Ausführung des Zahlungsvorgangs bis zum Eingang beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers (Z 40a. dieser Bedingungen) 

• wenn der Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst wird, für 
die ordnungsgemäße Übermittlung des Zahlungsauftrags an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlers (Z 40a. dieser Bedingungen) und ab dem Zeitpunkt des Einlangens des Betrags beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers für die ordnungsgemäße Bearbeitung und 
Wertstellung des Zahlungsvorgangs sowie 

• für alle von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die dem Verbraucher infolge der 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt 
werden. 

(2) Absatz (1) gilt entsprechend für Zahlungsvorgänge an einen Zahlungsempfänger, dessen 
Zahlungsdienstleister außerhalb der Europäischen Union ansässig ist, für die Bestandteile der 
Zahlungsvorgänge, die in der Europäischen Union getätigt werden. 

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden  

1. Einleitung  

Z 10.  

Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbesondere die im Folgenden angeführten 
Mitwirkungspflichten zu beachten; deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des 
Kunden oder zur Minderung seiner Schadenersatzansprüche gegen das Kreditinstitut. 

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden  

1. Einleitung  

Z 10.  

Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbesondere die im Folgenden angeführten 
Mitwirkungspflichten zu beachten; deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des Kunden 
oder zur Minderung seiner Schadenersatzansprüche gegen das Kreditinstitut. Sofern der Kunde, 
der Verbraucher ist, Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen verletzt, 
ist seine Haftung nach Maßgabe des § 68 Zahlungsdienstegesetz 2018 beschränkt. 

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen  

a) Name oder Anschrift  

Z 11.  

(1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines Namens, seiner Firma, seiner Anschrift 
oder der Anschrift einer anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.  
(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, gelten schriftliche Erklärungen des 
Kreditinstituts als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt 
gegebene Anschrift gesendet wurden. 

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen  

a) Name, oder Anschrift oder Kontaktdaten 

Z 11.  

(1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines Namens, seiner Firma, seiner Anschrift, 
oder der Anschrift einer anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle, seiner E-Mail-
Adresse und seiner Telefonnummer unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  
(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, gelten schriftliche Erklärungen des 
Kreditinstituts als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt 
gegebene Anschrift gesendet wurden. Gibt der Kunde Änderungen seiner E-Mail-Adresse oder 
seiner Telefonnummer nicht bekannt, gelten Mitteilungen des Kreditinstituts an den Kunden, mit 
dem dieser Kommunikationsweg vereinbart ist, als zugegangen, wenn sie an die letzte vom 
Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer gesendet wurden. 

 
d) Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung 

Z 13a.  

Der Kunde hat bei der Begründung jeder Geschäftsbeziehung und bei Durchführung einer 
gelegentlichen Transaktion dem Kreditinstitut nach Aufforderung mitzuteilen, ob er die 
Geschäftsbeziehung und/oder die Transaktion auf eigene oder auf fremde Rechnung bzw. im 
fremden Auftrag betreiben will. Diesbezügliche Änderungen während der aufrechten 
Geschäftsbeziehung hat der Kunde von sich aus dem Kreditinstitut unverzüglich bekannt zu 
geben. 

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln; Zahlungsinstrumente  

Z 15.  

(1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungsgemäß zur 
Erteilung eines Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden kann, alle zumutbaren 
Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten 
Zugriffen zu schützen, sowie den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder 
die sonst nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem Kreditinstitut 
oder der von diesem benannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Unternehmer 
haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Verletzung dieser Sorgfaltspflichten 
entstehen, bei jeder Art des Verschuldens des Unternehmers betraglich unbegrenzt.  
 
 

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln; Zahlungsinstrumenten  

Z 15.  

(1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungsgemäß zur 
Erteilung eines Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden kann, die Bedingungen für 
dessen Ausgabe und Nutzung einzuhalten und alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die 
personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen. , sowie dDen 
Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonst nicht autorisierte 
Nutzung des Zahlungsinstrumentes hat der Kunde unverzüglich dem Kreditinstitut oder der von 
diesem benannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Unternehmer haften für 
Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Verletzung dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder 
Art des Verschuldens des Unternehmers betraglich unbegrenzt.  
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(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es an den Kunden ausgegeben hat, 
zu sperren, wenn  

• objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Zahlungsinstruments dies 
rechtfertigen oder  

• der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung des 
Zahlungsinstruments besteht oder  

• der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit einer mit dem 
Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) nicht 
nachgekommen ist, und  
o Entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen aufgrund einer Verschlechterung 

oder Gefährdung der Vermögenslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet 
ist,  

o Oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder diese unmittelbar droht.  
Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Sperre oder der Gründe für 
die Sperre nicht eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. 
österreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder objektiven 
Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würden - von einer solchen Sperre und deren Gründen in 
einer der mit dem Kunden vereinbarten Kommunikationsform möglichst vor, spätestens aber 
unverzüglich nach der Sperre informieren. 

(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es an den Kunden ausgegeben hat, 
zu sperren, wenn  

• objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Zahlungsinstruments dies 
rechtfertigen oder  

• der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung des 
Zahlungsinstruments besteht oder  

• der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit einer mit dem 
Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) nicht 
nachgekommen ist, und  
o entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen aufgrund einer Verschlechterung 

oder Gefährdung der Vermögenslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet 
ist,  

o oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder diese unmittelbar droht.  
Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Sperre oder der Gründe für 
die Sperre nicht eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. 
österreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen unionsrechtlichen Rechtsnormen oder 
objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würden - von einer solchen Sperre und deren 
Gründen in einer der mit dem Kunden vereinbarten Kommunikationsform möglichst vor, 
spätestens aber unverzüglich nach der Sperre informieren. 
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, einem Kontoinformationsdienstleister oder einem 
Kontoauslösedienstleister den Zugang zum Zahlungskonto des Kunden zu verweigern, wenn der 
begründete Verdacht eines nicht autorisierten oder betrügerischen Zugangs oder der nicht 
autorisierten oder betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs besteht. Das Kreditinstitut 
wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Verweigerung oder der Gründe der 
Verweigerung nicht österreichischen oder unionsrechtlichen Rechtsnormen oder objektiven 
Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – über eine solche Verweigerung des Zugangs zum 
Zahlungskonto des Kunden in einer der mit dem Kunden vereinbarten Kommunikationsformen 
möglichst vor, spätestens aber unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs informieren.  

F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand; F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand; Beschwerdeverfahren und alternative 
Streitbeilegung 
Beschwerdeverfahren und alternative Streitbeilegung 
Z 21a.  
(1) Für die Beilegung von Streitigkeiten mit dem Kreditinstitut besteht die Möglichkeit, die 
interne Ombudsstelle wie folgt zu kontaktieren: 
 Hypo Tirol Bank AG Ombudsstelle  
 Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck 
 Telefon: +43 (0) 50 700 800 1 
 E-Mail: beschwerde@hypotirol.com 
 https://www.hypotirol.com/ombudsstelle 
(2) Darüber hinaus können folgende Einrichtungen für die alternative Beilegung von 
Streitigkeiten mit dem Kreditinstitut angerufen werden: 

• Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft: 
 Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien  
 Telefon: +43 (0)1 505 42 98  
 E-Mail: office@bankenschlichtung.at  
 www.bankenschlichtung.at 

• Verein Schlichtung für Verbrauchergeschäfte 
 Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Wien 
 Tel.: +43 (0)1 890 63 11 
 office(at)verbraucherschlichtung.at 
 http://www.verbraucherschlichtung.or.at 

• Europäische Online-Plattform zur Online-Streitbeilegung in 
Verbraucherangelegenheiten  

 (OS-Plattform gemäß der EU-Verordnung Nr. 524/2013)  
 http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

• Internet Ombutsmann 
 www.ombudsmann.at 

G. Beendigung der Geschäftsverbindung 

2. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit Verbrauchern  

Z 23.  

(1) […]  

(2) […] 

(3) […] 

(4) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Rahmenverträge für 
Zahlungsdienste (insbesondere Girokontoverträge) und Kreditverträge unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen.  
 
(5) […] 
 

 

 

G. Beendigung der Geschäftsverbindung 

2. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit Verbrauchern  

Z 23.  

(1) […]  

(2) […] 

(3) […] 

(4) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Rahmenverträge für 
Zahlungsdienste (insbesondere Girokontoverträge) und Kreditverträge unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. Die Kündigung muss dem Kunden, der Verbraucher 
ist, in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden. 
(5) […] 
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3. Kündigung aus wichtigem Grund  

Z 24. 
(1) […] 
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, 
wenn  
• eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder eines 

Mitverpflichteten eintritt und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kreditinstitut gefährdet ist,  

• der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse oder sonstige 
wesentliche Umstände macht oder der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen kann. 

3. Kündigung aus wichtigem Grund  

Z 24.  
(1) […]  
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, 
wenn  
• eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder eines 

Mitverpflichteten eintritt und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kreditinstitut gefährdet ist,  

• der Kunde unrichtige Angaben über wesentliche Teile seiner Vermögensverhältnisse oder 
über sonstige wesentliche Umstände gemacht hat oder der Kunde eine Verpflichtung zur 
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen kann und 
dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist. 

III. Eröffnung und Führung von Konten und Depots 

D. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 

2. Zeichnungsberechtigung  

Z 33.  

(1) […] 
(2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im 
Rahmen der vorhandenen Deckung sowie des gemäß Wertpapieraufsichtsgesetzes erhobenen 
Anlageziels und der Risikobereitschaft des Depotinhabers zu kaufen und verkaufen. 

III. Eröffnung und Führung von Konten und Depots 

D. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 

2. Zeichnungsberechtigung  

Z 33.  

(1) […] 
(2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im 
Rahmen der vorhandenen Deckung sowie des gemäß Wertpapieraufsichtsgesetzes erhobenen 
Anlageziels, den finanziellen Verhältnissen, der Verlusttragfähigkeit und der Risikobereitschaft 
des Depotinhabers zu kaufen und verkaufen. Diese Informationen des Depotinhabers sind 
deshalb auch für den Zeichnungsberechtigten einsehbar. Ein Zeichnungsberechtigter darf nur 
dann über ein Depot verfügen, wenn er über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. 

E. Besondere Kontoarten 

3. Gemeinschaftskonto  

Z 36.  

(1) […] 
(2) […] 
(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder Kontomitinhaber allein berechtigt, 
über die Kontoforderung zu disponieren. Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, 
Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung und des gemäß 
Wertpapieraufsichtsgesetzes erhobenen gemeinsamen Anlageziels und der gemeinsamen 
Risikobereitschaft aller Depotinhaber zu kaufen und zu verkaufen. Sie wird jedoch durch den 
ausdrücklichen Widerspruch eines anderen Kontoinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle 
Mitinhaber gemeinsam berechtigt.  
 
 
 
 
 
(4) […] 

E. Besondere Kontoarten 

3. Gemeinschaftskonto  

Z 36.  

(1) […] 
(2) […] 
(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder Kontomitinhaber allein berechtigt, 
über die Kontoforderung zu disponieren. Diese Berechtigung wird jedoch durch den 
ausdrücklichen Widerspruch eines anderen Kontoinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle 
Mitinhaber gemeinsam berechtigt. Sie umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der 
vorhandenen Deckung zu kaufen und zu verkaufen. und des gemäß Wertpapieraufsichtsgesetzes 
erhobenen gemeinsamen Anlageziels und der gemeinsamen Risikobereitschaft aller 
Depotinhaber zu kaufen und zu verkaufen. Sie wird jedoch durch den ausdrücklichen 
Widerspruch eines anderen Kontoinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle Mitinhaber 
gemeinsam berechtigt. Bei der Geeignetheits- bzw. Angemessenheitsprüfung wird hinsichtlich 
der Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele sowie der finanziellen Verhältnisse auf die Person 
abgestellt, welche gegenüber dem Kreditinstitut bei der speziellen Transaktion als Auftraggeber 
für den Abschluss des Geschäfts auftritt.  
(4) […] 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen  

Z 39.  

(1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditinstitut Konten vierteljährlich ab. Die im 
Vierteljahr jeweils angefallenen Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der 
Folge weiter verzinst wird („Zinseszinsen“). Depotaufstellungen werden einmal jährlich erteilt.  
(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem Rechnungsabschluss/die 
Depotaufstellung bei der konto-/ depotführenden Stelle bereit. 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen  

Z 39.  

(1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditinstitut Konten vierteljährlich ab. Die im 
Vierteljahr jeweils angefallenen Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der 
Folge weiter verzinst wird („Zinseszinsen“). Depotaufstellungen werden einmal jährlich erteilt.  
(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem Rechnungsabschluss/die 
Depotaufstellung bei der konto-/ depotführenden Stelleauf die im Rahmenvertrag für 
Kontoauszüge vereinbarte Weise (zB Internetbanking, Kontoauszugsdrucker) zum Abruf bereit. 
Depotaufstellungen werden dem Kunden vierteljährlich übermittelt. 

IV. Giroverkehr  

A. Überweisungsaufträge  

Z 40.  

(1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, dessen Konto bei einem 
Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs, anderer Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit 
dessen International Bank Account Number (IBAN) zu bezeichnen. Hat der Zahlungsdienstleister 
des Empfängers seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat des EWR als Österreich oder in der 
Schweiz, so ist bis zum 31.Jänner 2016 neben der IBAN auch der Bank Identifier Code (BIC) des 
Zahlungsdienstleisters des Empfängers anzugeben.  
 
 
 
 
 
(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, dessen Konto bei einem 
Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR und der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den 
Empfänger zu bezeichnen: mit der Kontonummer des Empfängers und entweder Name, 
Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers oder mit der IBAN des 
Empfängers und dem BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers.  
 

IV. Giroverkehr  

A. Überweisungsaufträge  

Z 40.  

(1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, dessen Konto bei einem 
Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs, oder anderer Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit 
dessen International Bank Account Number (IBAN) zu bezeichnen. Bei Überweisungsaufträgen in 
anderer Währung als in Euro zugunsten eines Empfängers, dessen Konto bei einem 
Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs oder anderer 
Staaten des EWR geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen IBAN (oder 
Kontonummer) und dem Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Empfängers 
zu bezeichnen. Hat der Zahlungsdienstleister des Empfängers seinen Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat des EWR als Österreich oder in der Schweiz, so ist bis zum 31.Jänner 2016 neben 
der IBAN auch der Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Empfängers 
anzugeben.  
(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, dessen Konto bei einem 
Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR und der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den 
Empfänger mit dessen Namen zu bezeichnen sowie: mit der Kontonummer des Empfängers und 
entweder Name, Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers oder mit der 
IBAN des Empfängers und dem BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers.  
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(3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw. Kontonummer und Name/Bankleitzahl/BIC des 
Zahlungsdienstleisters des Empfängers, die vom Kunden im Rahmen der Absätze (1) und (2) zu 
machen sind, stellen den Kundenidentifikator des Empfängers dar, an Hand dessen der 
Überweisungsauftrag ausgeführt wird. Darüber hinausgehende Angaben zum Empfänger wie 
insbesondere der Name des Empfängers sind nicht Teil dieses Kundenidentifikators und bleiben 
bei Ausführung der Überweisung unbeachtet.  
 
(4) […]  
(5) […] 
(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauftrags nur dann verpflichtet, 
wenn dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, 
eingeräumter Rahmen) vorhanden ist.  
(7) Beim Kreditinstitut eingegangene Überweisungsaufträge (Z 40a) können vom Kunden nicht 
einseitig widerrufen werden. Ist zu einem Überweisungsauftrag ein späterer 
Durchführungstermin vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem 
Durchführungstermin vorangehenden Geschäftstages ein.  
 
 
(8) […] 
(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Referenz, Betrag, Währung, 
Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines Kontos 
ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen des Lastschrift- und 
Einzugsermächtigungsverfahrens, werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht 
anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf Anfrage einmal 
monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt. 

(3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw. Kontonummer und Name/Bankleitzahl/BIC des 
Zahlungsdienstleisters des Empfängers, die vom Kunden im Rahmen der Absätze (1) und (2) zu 
machen sind, stellen den Kundenidentifikator des Empfängers dar, an Hand dessen der 
Überweisungsauftrag ausgeführt wird. Darüberhinausgehende Angaben zum Empfänger wie 
insbesondere der Name des Empfängers sind nicht Teil dieses Kundenidentifikators. Solche 
Angaben dienen lediglich zu Dokumentationszwecken und bleiben bei Ausführung der 
Überweisung seitens des Kreditinstituts unbeachtet.  
(4) […] 
(5) […] 
(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauftrags nur dann verpflichtet, 
wenn dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, 
eingeräumter RahmenKontoüberziehung) vorhanden ist.  
(7) Beim Kreditinstitut eingegangene Überweisungsaufträge (Z 40a) – und 
Überweisungsaufträge, die nach erteilter Zustimmung zur Auslösung durch einen 
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst werden – können vom Kunden nicht einseitig widerrufen 
werden. Ist zu einem Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungstermin vereinbart, tritt 
die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem Durchführungstermin vorangehenden 
Geschäftstages ein.  
(8) […] 
(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Referenz, Betrag, Währung, 
Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines Kontos 
ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen des Lastschrift- und 
Einzugsermächtigungsverfahrens, werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht 
anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf Anfrage Verlangen 
einmal monatlich kostenlos auf die mit dem Kunden vereinbarte Weise vom Kreditinstitut so 
zugänglich gemacht, dass der Kunde die Informationen unverändert aufbewahren und 
reproduzieren kann zur Verfügung gestellt. Der Kunde kann vom Kreditinstitut verlangen, dass 
diese Informationen einmal monatlich gegen angemessenen Kostenersatz übermittelt werden. 

B. Ausführungsfristen  

Z 40a.  

(1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart festgelegten Uhrzeiten 
(Eingangszeitpunkte) nahe am Ende der Geschäftszeit, oder an einem Tag, der kein Geschäftstag 
ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, als seien sie am folgenden 
Geschäftstag eingegangen. Das Kreditinstitut wird dem Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss 
des Girokontovertrags und danach bei jeder Änderung der Eingangszeitpunkte die festgelegten 
Eingangszeitpunkte in Papierform oder – bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden – 
auf einem anderen dauerhaften Datenträger mitteilen. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem 
das Kreditinstitut geöffnet hat und den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen 
erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält.  
 
(2) […] 
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt der Betrag, der Gegenstand 
des Zahlungsvorganges ist, spätestens am Ende des folgenden Geschäftstags (bei in Papierform 
ausgelösten Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags), beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz findet nur auf 
Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“) in Euro Anwendung.  
 
 
 
 
 
(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, die nicht auf EURO, 
sondern auf eine andere Währung eines EWR-Vertragsstaates lauten, beträgt die in Abs 3 
angesprochene Ausführungsfrist 4 Geschäftstage. 

B. Ausführungsfristen  

Z 40a.  

(1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart festgelegten Uhrzeiten 
(Eingangszeitpunkte) nahe am Ende der Geschäftszeit, oder an einem Tag, der kein Geschäftstag 
ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, als seien sie am folgenden 
Geschäftstag eingegangen. Das Kreditinstitut wird dem Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss 
des Girokontovertrags und danach bei jeder Änderung der Eingangszeitpunkte die festgelegten 
Eingangszeitpunkte in Papierform oder – bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden – 
auf einem anderen dauerhaften Datenträger mitteilen. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem 
das Kreditinstitut geöffnet hat und den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen 
Geschäftsbetrieb unterhält (Montag bis Freitag ausgenommen gesetzliche Feiertage, 24.12. und 
Karfreitag).  
(2) […] 
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt der Betrag, der Gegenstand 
des Zahlungsvorganges ist, spätestens am Ende des folgenden Geschäftstags (bei in Papierform 
ausgelösten Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags), beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz findet nur auf 
Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“) in Euro, auf 
innerstaatliche Zahlungsvorgänge in der Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, 
der nicht dem Euro-Währungsgebiet angehört, sowie auf Zahlungsvorgänge, bei denen innerhalb 
der Europäischen Union ein Transfer in Euro stattfindet und in einem nicht dem Euro-
Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaat der Europäischen Union eine 
Währungsumrechnung stattfindet, Anwendung.  
(4) Für in Absatz (3) nicht genannte Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums, die nicht auf EURO, sondern auf eine andere Währung eines EWR-
Vertragsstaates lauten, beträgt die in Absatz (3) angesprochene Ausführungsfrist höchstens 4 
Geschäftstage. 

C. Gutschriften und Stornorecht  

Z 41.  

(1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut verpflichtet und unwiderruflich 
befugt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gut zu bringen. 
Wenn und soweit aus dem Konto Forderungen des Kreditinstituts gegen den Kunden bestehen, 
ist das Kreditinstitut auch nach Auflösung des Girokontovertrages berechtigt, Geldbeträge für 
den Kunden entgegenzunehmen und mit seinen Forderungen gegen die Forderung des Kunden 
auf Auszahlung des entgegengenommenen Betrages aufzurechnen. Den Auftrag, einem Kunden 
einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages 
auf dem Konto des Kunden ausführen, wenn sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. Wird 
das im Auftrag angegebene Konto des Kunden nicht in jener Währung geführt, auf die der 
Auftrag lautet, erfolgt die Gutschrift nach Umrechnung in die Währung des Kontos zum Kurs des 
Tages, an dem der im Auftrag genannte Geldbetrag zur Verfügung des Kreditinstituts steht und 
von diesem verwertet werden kann.  
 
 
 

C. Gutschriften und Stornorecht  

Z 41.  

(1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut verpflichtet und unwiderruflich befugt, 
Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gut zu bringen. Wenn und 
soweit aus dem Konto Forderungen des Kreditinstituts gegen den Kunden bestehen, ist das 
Kreditinstitut auch nach Auflösung des Girokontovertrages berechtigt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und mit seinen Forderungen gegen die Forderung des Kunden auf 
Auszahlung des entgegengenommenen Betrages aufzurechnen. Davon wird das Kreditinstitut 
den Kunden in Kenntnis setzen. Der die offene Forderung des Kreditinstituts übersteigende Teil 
des entgegengenommenen Geldbetrages wird auf ein vom Kunden bekanntzugebendes 
Girokonto überwiesen. Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, 
wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages auf dem Konto des Kunden ausführen, wenn 
sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. Wird das im Auftrag angegebene Konto des Kunden 
nicht in jener Währung geführt, auf die der Auftrag lautet, erfolgt die Gutschrift nach 
Umrechnung in die Währung des Kontos zum Kurs des Tages, an dem der im Auftrag genannte 
Geldbetrag zur Verfügung des Kreditinstituts steht und von diesem verwertet werden kann.  
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(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überweisungen (Referenz, Betrag, 
Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kunden, der 
Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug 
ausgewiesen - auf Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
 
(3) […] 
(4) […] 

(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überweisungen (Referenz, Betrag, 
Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der  
Gutschrift) werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der 
jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf Anfrage Verlangen einmal monatlich 
kostenlos auf die mit dem Kunden vereinbarte Weise vom Kreditinstitut so zugänglich gemacht, 
dass der Kunde die Informationen unverändert aufbewahren und reproduzieren kannzur 
Verfügung gestellt. Der Kunde kann vom Kreditinstitut verlangen, dass diese Informationen 
einmal monatlich gegen angemessenen Kostenersatz übermittelt werden. 
(3) […] 
(4) […] 

E. Belastungsbuchungen  

Z 43.  

(1) […] 
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie SEPA-Firmenlastschriften sind eingelöst, 
wenn die Belastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von zwei 
Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor den 
Einreicher von der Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. SEPA-Lastschriften 
(Z43a (3)) sind mit Ablauf von fünf Geschäftstagen eingelöst. 

E. Belastungsbuchungen  

Z 43.  

(1) […] 
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie SEPA-Firmenlastschriften (Z43a Absatz (1)) 
sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht 
innerhalb von zwei Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat 
schon zuvor den Einreicher von der Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. SEPA-
Lastschriften (Z43a Absatz (31)) sind mit Ablauf von fünf Geschäftstagen eingelöst. 

F. SEPA-Lastschrift und SEPA-Firmenlastschriftaufträge  

Z 43a.  

(1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte 
zulasten seines Kontos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom Kunden 
jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang 
beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber dem 
Kreditinstitut die Zustimmung für Einzüge eines ermächtigten Dritten auf einen bestimmten 
Betrag oder eine bestimmte Periodizität oder beides begrenzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das Kreditinstitut führt Einzüge und SEPA-Lastschriften, mit welchen das Konto des Kunden 
belastet werden soll, aufgrund der vom einziehenden Kreditinstitut übermittelten International 
Bank Account Number (IBAN) durch. Die Angaben zum IBAN stellen den Kundenidentifikator dar, 
an Hand dessen der Einzug bzw. die SEPA-Lastschrift durchgeführt wird. Werden von der 
einziehenden Bank darüber hinausgehende Angaben zum Kunden, wie insbesondere der Name 
des Kontos, von dem eingezogen werden soll, gemacht, dienen diese daher lediglich zur 
Dokumentationszwecken und bleiben bei der Ausführung des Einzuges bzw. der SEPA-Lastschrift 
unbeachtet.  
(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein Lastschriftauftrag des Kunden 
vor („SEPA-Lastchriftauftrag“), hat das Kreditinstitut dem ihm binnen 8 Wochen, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt der Kontobelastung, zugegangenen Verlangen des Kunden (auch wenn dieser 
Unternehmer ist), die Kontobelastung rückgängig zu machen, ohne weiteres zu entsprechen. Lag 
dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung der Auftrag eines Kunden, der 
Unternehmer ist, vor, von einem im Aufrag bestimmten Dritten eingezogenen Beträge zu Lasten 
des Kontos des Kunden zu bezahlen („SEPA-Firmenlastschrift“) besteht kein Recht des Kunden, 
die Rückgängigmachung der Kontobelastung zu verlangen.  
 
 
 
 
 
(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf Rückgängigmachung einer 
Belastungsbuchung wird innerhalb von 10 Geschäftstagen entsprochen. 

F. SEPA-Lastschriftaufträge und SEPA-Firmenlastschriftaufträge  

Z 43a.  

(1) Eine Lastschrift liegt vor, wenn der Zahler gegenüber dem Empfänger ein Lastschriftmandat 
erteilt hat. Eine Firmenlastschrift liegt vor, wenn sowohl der Empfänger als auch der Zahler 
Unternehmer ist und der Zahler gegenüber dem Empfänger ein Firmenlastschriftmandat erteilt 
hat. Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte 
mittels Lastschrift bzw Firmenlastschrift zulasten seines Kontos beim Kreditinstitut einziehen, zu. 
Diese Zustimmung kann vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger 
Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag. In gleicher 
Weise kann gegenüber dem Kreditinstitut die Zustimmung für Einzüge eines ermächtigten 
Dritten auf einen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Periodizität oder beides begrenzt 
werden. Der Kunde kann das Kreditinstitut auch beauftragen, sämtliche Lastschriften auf seinem 
Konto oder sämtliche von einem oder mehreren genannten Zahlungsempfängern veranlasste 
Lastschriften zu blockieren bzw lediglich durch einen oder mehrere genannte 
Zahlungsempfänger veranlasste Lastschriften zu autorisieren. 
(2) Das Kreditinstitut führt Einzüge und SEPA-Lastschriften und Firmenlastschriften, mit welchen 
das Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund der vom einziehenden Kreditinstitut 
übermittelten International Bank Account Number (IBAN) durch. Die Angaben zum IBAN stellen 
den Kundenidentifikator dar, an Hhand dessen der Einzug bzw. die SEPA-Lastschrift bzw die 
Firmenlastschrift durchgeführt wird. Werden von der einziehenden Bank darüberhinausgehende 
Angaben zum Kunden, wie insbesondere der Name des Kontos, von dem eingezogen werden soll, 
gemacht, dienen diese daher lediglich zur Dokumentationszwecken und bleiben bei der 
Ausführung des Einzuges bzw. der SEPA-Lastschrift bzw der Firmenlastschrift unbeachtet.  
(3) Der Kunde kann vom Kreditinstitut die Erstattung des seinem Konto aufgrund eines von ihm 
erteilten Lastschriftmandats angelasteten Betrags innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
der Belastung seines Kontos verlangen. Das Kreditinstitut hat diesem Verlangen des Kunden 
innerhalb von zehn Geschäftstagen nachzukommen und die Belastung seines Kontos mit dem 
eingezogenen Betrag mit Wertstellung zum Datum der Belastung des Kontos rückgängig zu 
machen.Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein Lastschriftauftrag des 
Kunden vor („SEPA-Lastchriftauftrag“), hat das Kreditinstitut dem ihm binnen 8 Wochen, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt der Kontobelastung, zugegangenen Verlangen des Kunden (auch 
wenn dieser Unternehmer ist), die Kontobelastung rückgängig zu machen, ohne weiteres zu 
entsprechen. Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung der Auftrag eines 
Kunden, der Unternehmer ist, vor, von einem im Aufrag bestimmten Dritten eingezogenen 
Beträge zu Lasten des Kontos des Kunden zu bezahlen („SEPA-Firmenlastschrift“) besteht kein 
Recht des Kunden, die Rückgängigmachung der Kontobelastung zu verlangen.  
(4) Abweichend von Absatz (3) hat der Kunde bei Firmenlastschriften kein Recht, die Erstattung 
des seinem Konto aufgrund eines von ihm erteilten Firmenlastschriftmandats angelasteten 
Betrages zu verlangen.Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf Rückgängigmachung einer 
Belastungsbuchung wird innerhalb von 10 Geschäftstagen entsprochen. 

V. Änderung von Entgelten und Leistungen  

A. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber Unternehmern  

Z 44.  

(1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern Entgelte für Dauerleistungen, die das 
Kreditinstitut oder der Kunde zu leisten hat (einschließlich Soll- und Habenzinsen auf Giro- oder 
anderen Konten, Kontoführungsgebühren etc), unter Berücksichtigung aller in Betracht 
kommenden Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen 
Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der 
Refinanzierungskosten, Veränderungen des Personal- oder Sachaufwandes, Veränderungen des 
Verbraucherpreisindex etc.) nach billigem Ermessen ändern. Gleiches gilt für die Änderung 
anderer Leistungen des Kreditinstituts, die aufgrund der Änderung gesetzlicher Anforderungen, 
der Sicherheit des Bankbetriebs, der technischen Entwicklung oder des erheblich gesunkenen, 
die Kostendeckung wesentlich beeinträchtigenden Nutzungsgrads einer Leistung erfolgen.  
 

V. Änderung von Entgelten und Leistungen  

A. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber Unternehmern  

Z 44.  

(1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern Entgelte für Dauerleistungen 
wiederkehrend zu erbringende Leistungen, die das Kreditinstitut oder der Kunde zu leisten hat 
(einschließlich Soll- und Habenzinsen auf Giro- oder anderen Konten, Kontoführungsgebühren 
etc), unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände (insbesondere Veränderung 
der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- 
oder Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungskosten, Veränderungen des Personal- 
oder Sachaufwandes, Veränderungen des Verbraucherpreisindex etc.) nach billigem Ermessen 
ändern. Gleiches gilt für die Änderung anderer Leistungen des Kreditinstituts, die aufgrund der 
Änderung gesetzlicher Anforderungen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der technischen 
Entwicklung oder des erheblich gesunkenen, die Kostendeckung wesentlich beeinträchtigenden 
Nutzungsgrads einer Leistung erfolgen.  
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(2) Über Abs. 1 hinausgehende Änderungen von Leistungen des Kreditinstituts oder der Entgelte 
des Kunden, die Einführung neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer Entgelte für schon 
vereinbarte Leistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu 
diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das 
Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot kann das 
Kreditinstitut auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten. 

(2) Über Absatz (1) hinausgehende Änderungen von Leistungen des Kreditinstituts oder der 
Entgelte des Kunden, die Einführung neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer Entgelte 
für schon vereinbarte Leistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des 
Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das 
Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot kann das 
Kreditinstitut in die hypo@online Mailbox zustellen oder auf eine mit dem Kunden vereinbarte 
Weise zum Abruf bereithalten. 

B. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für Zahlungsdienste 

(ausgenommen Sollzinsen)  

Z 45.  

(1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (insbesondere des 
Girovertrags) vereinbarten Entgelte für Dauerleistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist in 
jedem Fall der 1. April eines Jahres, angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen 
Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden 
im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinweisen. Der Kunde 
hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu 
kündigen. Auch darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Das 
Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut mitzuteilen.  
 
(2) […]  
(3) Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex abweichende Entgeltsanpassung darf 
das Kreditinstitut mit dem Kunden auf dem in Abs. 1 vorgesehenen Weg nur unter folgenden 
Voraussetzungen vereinbaren:  

• Die im Zeitraum, der nach Abs. 2 für die Entgeltsanpassung maßgeblich ist, eingetretene 
Entwicklung der Kosten, die dem Kreditinstitut im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Dauerleistung entstehen, weicht unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden 
sachlich gerechtfertigten Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen des Personal- oder 
Sachaufwandes) von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ab und die angebotene 
Entgeltsanpassung entspricht dieser abweichenden Kostenentwicklung.  

• Eine Entgeltserhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen einer Entgeltserhöhung, die sich 
aus der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ergeben würde.  

• Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die angebotene Entgeltsänderung 
höher ist als jene, die sich aus der VPI-Entwicklung ergäbe. 

B. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für Zahlungsdienste 

(ausgenommen Sollzinsen)  

Z 45.  

(1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (insbesondere des 
Girovertrags) vereinbarten Entgelte für Dauerleistungen vom Kreditinstitut wiederkehrend zu 
erbringenden Leistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist in jedem Fall der 1. April eines Jahres, 
angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim 
Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des 
Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, in dem das 
Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinweisen. Der Kunde hat das Recht, den Rahmenvertrag 
bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot ist dem Kunden vom 
Kreditinstitut mitzuteilenwie in Z 2 Absatz (1) vereinbart zuzustellen.  
(2) […] 
(3) Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex abweichende Entgeltsanpassung darf 
das Kreditinstitut mit dem Kunden auf dem in Abs. 1 vorgesehenen Weg nur unter folgenden 
Voraussetzungen vereinbaren:  

• Die im Zeitraum, der nach Abs. 2 für die Entgeltsanpassung maßgeblich ist, eingetretene 
Entwicklung der Kosten, die dem Kreditinstitut im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Dauerleistung entstehen, weicht unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden 
sachlich gerechtfertigten Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen des Personal- oder 
Sachaufwandes) von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ab und die angebotene 
Entgeltsanpassung entspricht dieser abweichenden Kostenentwicklung.  

• Eine Entgeltserhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen einer Entgeltserhöhung, die sich 
aus der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ergeben würde.  

• Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die angebotene Entgeltsänderung 
höher ist als jene, die sich aus der VPI-Entwicklung ergäbe. 

C. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte außerhalb der Zahlungsdienste 

(ausgenommen Sollzinsen)  

Z 46.  

(1) Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom Kreditinstitut außerhalb der 
Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen (wie zB Safemiete, Kontoführungsentgelte für 
Konten, über die keine Zahlungsdienste abgewickelt werden) werden jährlich mit Wirkung ab 
dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten 
nationalen Verbraucherpreisindex 2000 angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine 
kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt durch Vergleich der 
Indexwerte November des vergangenen Jahres mit November des vorvergangenen Jahres. 
Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen Gründen immer nicht, 
so ist dadurch das Recht auf diese Anhebung mit Wirkung für die Zukunft nicht verloren 
gegangen. Entgeltsanpassungen erfolgen frühestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.  
(2) Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex abweichende Anpassung der Entgelte 
für die vom Kreditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen werden 
dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens, das ist in jedem Fall der 1. April eines Jahres, angeboten. Die Zustimmung 
des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf 
wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der Änderung 
darzustellen ist, hinweisen. Das Änderungsangebot kann das Kreditinstitut auf eine mit dem 
Kunden vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten.  
Auf dem in diesem Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinstitut mit dem Kunden eine 
Entgeltsanpassung nur unter folgenden Voraussetzungen vereinbaren:  

• Die im Zeitraum, der nach Abs. 1 für die Entgeltsanpassung maßgeblich ist, eingetretene 
Entwicklung der Kosten, die dem Kreditinstitut im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Dauerleistung entstehen, weicht unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden 
sachlich gerechtfertigten Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen des Personal- oder 
Sachaufwandes) von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ab und die angebotene 
Entgeltsanpassung entspricht dieser abweichenden Kostenentwicklung.  

• Eine Entgeltserhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen einer Entgeltserhöhung, die sich 
aus der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ergeben würde.  

C. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte außerhalb der Zahlungsdienste 

(ausgenommen Sollzinsen)  

Z 46.  

(1) Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom Kreditinstitut außerhalb der 
Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungenwiederkehrend zu erbringenden Leistungen (wie zB 
Safemiete, Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine Zahlungsdienste abgewickelt 
werden) werden jährlich mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von der 
Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2000 angepasst (erhöht oder 
gesenkt), wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung 
erfolgt durch Vergleich der Indexwerte November des vergangenen Jahres mit November des 
vorvergangenen Jahres. Erfolgt bei Erhöhung des Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen 
Gründen immer nicht, so ist dadurch das Recht auf diese Anhebung mit Wirkung für die Zukunft 
nicht verloren gegangen. Entgeltsanpassungen erfolgen frühestens nach Ablauf zweier Monate, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.  
(2) Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex abweichende Anpassung der Entgelte 
für die vom Kreditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen werden 
dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens, das ist in jedem Fall der 1. April eines Jahres, angeboten. Die Zustimmung 
des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf 
wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der Änderung 
darzustellen ist, hinweisen. Das Änderungsangebot kann das Kreditinstitut auf eine mit dem 
Kunden vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten.  
Auf dem in diesem Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinstitut mit dem Kunden eine 
Entgeltsanpassung nur unter folgenden Voraussetzungen vereinbaren:  

• Die im Zeitraum, der nach Abs. 1 für die Entgeltsanpassung maßgeblich ist, eingetretene 
Entwicklung der Kosten, die dem Kreditinstitut im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Dauerleistung entstehen, weicht unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden 
sachlich gerechtfertigten Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen des Personal- oder 
Sachaufwandes) von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ab und die angebotene 
Entgeltsanpassung entspricht dieser abweichenden Kostenentwicklung.  

• Eine Entgeltserhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen einer Entgeltserhöhung, die sich 
aus der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ergeben würde.  
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• Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die angebotene Entgeltsänderung 

höher ist als jene, die sich aus der VPI-Entwicklung ergäbe. 
• Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die angebotene Entgeltsänderung 

höher ist als jene, die sich aus der VPI-Entwicklung ergäbe. 

D. Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Dauerleistungen (ausgenommen 

Habenzinsen) 

Z 46a.  

(1) Änderungen der vom Kreditinstitut dem Kunden zu erbringenden Dauerleistungen werden 
dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als 
erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 
Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im 
Änderungsangebot hinweisen.  
Das Kreditinstitut kann das Änderungsangebot auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum 
Abruf bereithalten. Sollte das Änderungsangebot jedoch Zahlungsdienste betreffen, so ist es 
dem Kunden mitzuteilen und der Kunde hat das Recht, den diesbezüglichen Rahmenvertrag bis 
zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf dieses Kündigungsrecht 
wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.  
 
(2) […] 

D. Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Dauerleistungen wiederkehrenden 

Leistungen (ausgenommen Habenzinsen)  

Z 46a.  

(1) Änderungen der vom Kreditinstitut dem Kunden wiederkehrend zu erbringenden 
Dauerleistungen Leistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu 
diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den 
Kunden im Änderungsangebot hinweisen.  
Das Kreditinstitut kann das Änderungsangebot in die hypo@online Mailbox zustellen oder auf 
eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum Abruf bereithalten. Sollte das Änderungsangebot 
jedoch Zahlungsdienste betreffen, so ist es dem Kunden mitzuteilen wie in Z 2 Absatz (1) 
vereinbart zuzustellen und der Kunde hat das Recht, den diesbezüglichen Rahmenvertrag bis zum 
Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf dieses Kündigungsrecht wird 
das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.  
(2) […] 

VI. Sicherheiten 

B. Pfandrecht des Kreditinstituts  

1. Umfang und Entstehen  

Z 50.  

(1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an Sachen und Rechten jeder Art ein, die 
mit Willen des Kunden im Zusammenhang mit irgendeinem mit dem Kreditinstitut getätigten 
Bankgeschäft in die Innehabung des Kreditinstituts gelangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfändbaren Ansprüchen des Kunden 
gegenüber dem Kreditinstitut, z.B. aus Guthaben. Unterliegen dem Pfandrecht des 
Kreditinstituts Wertpapiere, so erstreckt sich das Pfandrecht auch auf die zu diesen 
Wertpapieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine. 

VI. Sicherheiten  

B. Pfandrecht des Kreditinstituts  

1. Umfang und Entstehen  

Z 50.  

(1) Der Kunde, der Verbraucher ist, räumt dem Kreditinstitut für Forderungen des Kreditinstitutes 
aus der Geschäftsbeziehung, für die keine gesonderten Sicherheitenvereinbarungen 
abgeschlossen wurden oder der Wert eines bestehenden Pfandrechts wegen der nicht vom 
Kreditinstitut verschuldeten Verschlechterung der Pfandsache zur Sicherung der Forderung des 
Kreditinstituts nicht mehr ausreicht, ein Pfandrecht ein. Das Pfandrecht wird an den pfändbaren 
Forderungen des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut (Kontoguthaben) bis zur Höhe der 
Forderungen des Kreditinstituts sowie an Wertpapieren (inklusive Zins- und 
Gewinnanteilscheinen) und Edelmetallen bis zur Höhe der doppelten Forderung des 
Kreditinstituts, welche mit Willen des Kunden im Rahmen der Geschäftsbeziehung zum 
Kreditinstitut in die Innehabung des Kreditinstituts gelangen, begründet. Das Pfandrecht umfasst 
nicht das auf Basis der Einkünfte des Kunden ermittelte monatliche Existenzminimum gemäß § 
291a Exekutionsordnung. 
(2) Der Kunde, der Unternehmer ist, räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an Sachen und 
Rechten jeder Art ein, die mit dem Willen des Kunden im Zusammenhang mit irgendeinem mit 
dem Kreditinstitut getätigten Bankgeschäft in die Innehabung des Kreditinstituts 
gelangen. 

D. Verwertung von Sicherheiten  

1. Verkauf  

Z 55.  

Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsenpreis haben, wird das Kreditinstitut von einem dazu 
befugten unabhängigen Sachverständigen schätzen lassen. Das Ergebnis der Schätzung wird das 
Kreditinstitut dem Kunden zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen angemessener, 
zwei Wochen nicht unterschreitender Frist einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der 
auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert als Kaufpreis an das 
Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb der Frist kein Kaufinteressent namhaft 
gemacht bzw. der Kaufpreis vom namhaft gemachten Interessenten nicht bezahlt, ist das 
Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, die Sicherheit im Namen des Kunden zumindest zum 
Schätzwert zu verkaufen. Der Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forderungen, ein 
allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 

D. Verwertung von Sicherheiten  

1. Verkauf  

Z 55.  

Bewegliche Sachen, die dem Kreditinstitut als Sicherheiten bestellt wurden und, die keinen 
Markt- oder Börsenpreis haben, wird das Kreditinstitut von einem dazu befugten unabhängigen 
Sachverständigen schätzen lassen. Das Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem 
Kunden zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen angemessener, zwei Wochen nicht 
unterschreitendereiner Frist von einem Monat einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der 
auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert als Kaufpreis an das 
Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb der Frist kein Kaufinteressent namhaft 
gemacht bzw. der Kaufpreis vom namhaft gemachten Interessenten nicht bezahlt, ist das 
Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, die Sicherheit im Namen des Kunden zumindest zum 
Schätzwert zu verkaufen. Der Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forderungen, ein 
allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 

D. Verwertung von Sicherheiten 

3. Einziehung  

Z 57.  

(1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten Forderungen aller Art (einschließlich 
der in Wertpapieren verbrieften) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen und 
einziehen. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit dienenden Forderung bei deren Fälligkeit 
zulässig. Bei drohendem erheblichen und dauerndem Wertverlust der als Sicherheit dienenden 
Forderung ist deren Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon nach 
Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit der besicherten Forderung eingezogene 
Beträge treten als Pfand an die Stelle der eingezogenen Forderung.  
 
 
(2) […] 

D. Verwertung von Sicherheiten 

3. Einziehung  

Z 57.  

(1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten Forderungen aller Art (einschließlich 
der in Wertpapieren verbrieften) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen und 
einziehen, wenn die besicherte Forderung bei ihrer Fälligkeit nicht bezahlt wird. Vorher ist die 
Einziehung der als Sicherheit dienenden Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohendem 
erheblichen und dauerndem Wertverlust der als Sicherheit dienenden Forderung ist deren 
Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig, sofern durch diesen Wertverlust die Einbringlichkeit 
der besicherten Forderung gefährdet wäre. Der Kunde ist davon nach Möglichkeit vorweg zu 
informieren. Vor Fälligkeit der besicherten Forderung eingezogene Beträge treten als Pfand an 
die Stelle der eingezogenen Forderung.  
(2) […] 

VII. Aufrechnung und Verrechnung 

A. Aufrechnung  

2. Aufrechnung durch den Kunden 

Z 61.  

Der Kunde ist nur dann berechtigt, seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, 

VII. Aufrechnung und Verrechnung 

A. Aufrechnung  

2. Aufrechnung durch den Kunden 

Z 61.  

(1) Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berechtigt, seine Verbindlichkeiten durch 
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wenn das Kreditinstitut zahlungsunfähig ist oder die Forderung des Kunden in Zusammenhang 

mit seiner Verbindlichkeit steht oder gerichtlich festgestellt oder vom Kreditinstitut anerkannt 

worden ist. 

Aufrechnung aufzuheben, wenn das Kreditinstitut zahlungsunfähig ist, oder die Forderung des 
Kunden in rechtlichem Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht oder die Forderung des 
Kunden gerichtlich festgestellt oder vom Kreditinstitut anerkannt worden ist.  
(2) Tritt der Kreditgeber seine Forderungen gegen den Kreditnehmer, der Unternehmer ist, als 

Sicherheit für eine erhaltene Refinanzierung an einen Refinanzierungsgeber ab, verzichtet der 

Kreditnehmer – auch in den Absatz (1) angeführten Fällen – unbedingt und unwiderruflich 

darauf, seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben. Dieser Aufrechnungsverzicht 

bleibt auch nach einer allfälligen Verwertung durch den Refinanzierungsgeber bestehen.  

BESONDERE GESCHÄFTSARTEN  

I. HANDEL IN WERTPAPIEREN UND ANDEREN WERTEN  

B. Durchführung  

Z 64.  

(1) […] 
(2) […] 
(3) Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis zur Durchführungspolitik des Kreditinstitutes 
auf deren Grundlage das Kreditinstitut - mangels anderer Weisung - die Aufträge des Kunden 
durchführen wird. Über wesentliche Änderungen der Durchführungspolitik wird das 
Kreditinstitut den Kunden informieren.  
(4) […] 

BESONDERE GESCHÄFTSARTEN  

I. HANDEL IN WERTPAPIEREN UND ANDEREN WERTEN  

B. Durchführung  

Z 64.  

(1) […] 
(2) […] 
(3) Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis zur Durchführungspolitik Ausführungspolitik 
des Kreditinstitutes auf deren Grundlage das Kreditinstitut - mangels anderer Weisung - die 
Aufträge des Kunden durchführen wird. Über wesentliche Änderungen der Durchführungspolitik 
Ausführungspolitik wird das Kreditinstitut den Kunden informieren.  
(4) […] 

IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE  

Z 76.  

Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der Währung zurückzuzahlen, in der sie das 
Kreditinstitut gegeben hat. Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleistung, außer 
das Kreditinstitut teilt dem Kunden mit, dass sie zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten 
herangezogen werden. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung 
aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inländische Währung umzuwandeln,  

• wenn aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu vertretender 
Umstände eine Refinanzierung in der fremden Währung nicht mehr möglich ist oder  

• wenn der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mahnung nicht zurückgeführt 
wird oder  

• wenn sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen durch die Kursentwicklung der 
fremden Währung das Kreditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb angemessener 
Frist keine ausreichende Sicherstellung erlangt. 

IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE  

Z 76.  

Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der Währung zurückzuzahlen, in der sie das 
Kreditinstitut gegeben hat. Zahlungen in anderer Währung werden zur Tilgung der 
Kreditverbrindlichkeiten herangezogen. Die Umrechnung erfolgt bei Zahlungseingängen vor 
11:00 Uhr zum aktuellen Tageskurs des Kreditinstituts, nach 11:00 Uhr zum Tageskurs des 
Folgetages.  gelten als Sicherheitsleistung, außer das Kreditinstitut teilt dem Kunden mit, dass sie 
zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden. Das Kreditinstitut ist auch 
berechtigt, einen in fremder Währung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden 
in inländische Währung umzuwandeln,  

• wenn aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu vertretender 
Umstände eine die, zur Steuerung bzw. Vermeidung des Fremdwährungsrisikos der Bank 
notwendige, Refinanzierung in der fremden Währung wegen Devisenbeschränkungen 
eines Staates oder aufgrund von ungünstigen Marktgegebenheiten nicht mehr möglich ist 
oder  

• wenn der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mahnung nicht zurückgeführt 
wird oder  

• wenn sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen durch die Kursentwicklung der 
fremden Währung das Kreditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb angemessener 
Frist keine ausreichende Sicherstellung erlangt. 

 

 


